	Ausgabe 16 - 2025
	Praxis: Altenpflege
Wissen kompakt für ambulante und stationäre Pflegefachkräfte





	Übersicht: Informationen zu den Akutmaßnahmen nach einem Sturz 

	Maßnahme 
	Hintergrundinformation und Tipp 

	1. Überprüfung des Bewusstseins 
	· Bei kognitiv fitten Personen: Stellen Sie einfache Fragen, um das Bewusstsein zu überprüfen, z. B. Name, Geburtsdatum, aktueller Aufenthaltsort. 
· Bei kognitiv eingeschränkten Personen: Achten Sie auf Wachheit, Blickverhalten und vertrautes Verhalten im Vergleich zum Normalzustand. 

	2. Dem Pflegekunden aufhelfen 
	· Nach einem Sturz sind Pflegekunden oft aufgeregt und verwirrt – das ist normal. 
· Holen Sie eine 2. Person zur Unterstützung und bringen Sie den Betroffenen gemeinsam in eine sichere Sitzposition. 
Tipp: Bei immobilen oder schweren Personen empfiehlt sich der Einsatz eines Lifters – dieser kann bis zum Boden abgesenkt werden und erleichtert das schonende Aufrichten. 

	3. Vitalwerte erheben 
	· Messen Sie Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung und Blutzucker nur nach fachlicher Einschätzung der Gesamtsituation – nicht routinemäßig. 
· Bei einem leichten Vorfall (z. B. unsauberes Hinsetzen) ist die Messung meist nicht notwendig. 
· Ist der Pflegekunde stark aufgeregt, ist eine sofortige Messung wenig aussagekräftig – besser: Vitalwerte nach ca. 30 Minuten kontrollieren. 
· Entscheiden Sie individuell und begründet, ob und wann Vitalwerte erhoben werden sollen. 

	4. Body-Check durchführen 
	· Beobachten Sie bereits beim Aufhelfen das Bewegungsmuster. Achten Sie besonders auf Anzeichen eines Oberschenkelhalsbruchs (z. B. außenrotiertes, verkürztes Bein). 
· Im Body-Check prüfen Sie stets 2 Punkte: 
1. Sichtbare Verletzungen (z. B. Wunden, Hämatome)? 
2. Beweglichkeit aller Extremitäten – wie gewohnt und schmerzfrei? 
Tipp: Denken Sie auch an einen möglichen Apoplex als Sturzursache und führen Sie im Rahmen des Body-Checks deshalb immer den FAST-Test mit durch. 

	5. Etwas zu trinken reichen 
	· Das Trinken dient der Beruhigung und gibt dem Pflegekunden die Möglichkeit durchzuatmen. 
· Gleichzeitig bietet es Ihnen die Gelegenheit zur Beobachtung: 
· Kann der zu Pflegende das Glas selbstständig nehmen, führen und schlucken (wie zuvor gewohnt)? 
· Zeigen sich kognitive oder motorische Einschränkungen? 

	6. Bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen 
	· Starre Regeln, z. B. „Bei jedem Sturz mit Kopfbeteiligung röntgen“, gelten heute nicht mehr. 
· Die Entscheidung liegt bei der Pflegefachkraft – je nach Gesamtzustand und individuellen Risiken. 
· Beispiel: Bei stark demenzerkrankten Pflegekunden kann ein Ortswechsel zur Röntgenkontrolle mehr Schaden als Nutzen bringen. 
Tipp: Bei Unsicherheit sollten Sie im Team beraten und gemeinsam eine fachlich begründete Entscheidung treffen.



